
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/3/15 6Ob768/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1984

Norm

ABGB §1299 D

NO §5

Rechtssatz

Vermögensnachteile einer Vertragspartei als Folge leicht fahrlässiger Vertragspflichtvernachlässigung eines Notars sind

bei Dazwischenkunft eines von dieser Verursachungskomponente unabhängigen freien Willensentschlusses der

Geschädigten selbst dem Notar nicht zuzurechnen.
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